
DIJuF Interaktiv www.kijup-sgbviii-reform.de 

SSSSYNOPSEYNOPSEYNOPSEYNOPSE     
zur Arbeitsfassung/Diskussionsgrundlage zur Vorbereitung eines  

Gesetzes zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen (Ausschnitt), 23.8.2016 

QualitätsentwicklungQualitätsentwicklungQualitätsentwicklungQualitätsentwicklung 

Bisherige Fassung Entwurfsfassung für 2017 

Sozialgesetzbuch (SGB) – Achtes Buch (VIII) – Kinder- und Jugendhilfe (SGB VIII) 

Neu: § 76c Wahl der Finanzierungsart  

Im Rahmen seiner Gesamt- und Planungsverantwortung (§ 79) entscheidet der Träger der 
öffentlichen Kinder- und Jugendhilfe nach pflichtgemäßem Ermessen über die Wahl der Fi-
nanzierungsart. Das Ermessen über die Wahl der Finanzierungsart ist so auszuüben, dass der 
Bedarf von Kindern und Jugendlichen in größtmöglicher Qualität unter Beachtung sozialräum-
licher Gestaltungserfordernisse und der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit 
gesichert ist. Bei stationären Einrichtungen gilt zudem § 78b Absatz 2 und 4. 

§ 77 Vereinbarungen über die Höhe der 
Kosten 

Werden Einrichtungen und Dienste der Träger 

der freien Jugendhilfe in Anspruch genom-

men, so sind Vereinbarungen über die Höhe 

der Kosten der Inanspruchnahme zwischen 

der öffentlichen und der freien Jugendhilfe 

anzustreben. Das Nähere regelt das Landes-

recht. Die §§ 78a bis 78g bleiben unberührt. 

§ 78 Vereinbarungen über Entgelte und Leis-
tungen ambulanter Angebote 

(1) Werden Einrichtungen und Dienste der 

Träger der freien Jugendhilfe in Anspruch ge-

nommen, so sind Vereinbarungen über die 

Höhe der Kosten der Inanspruchnahme zwi-

schen der öffentlichen und der freien Ju-

gendhilfe anzustreben. Das Nähere regelt das 

Landesrecht. Die §§ 78a bis 78g bleiben un-

berührt. 

(2) Wird eine Leistung im Sinne des § 36b Ab-
satz 2 oder nach § 37 Absatz 1 erbracht, so ist 
der Träger der öffentlichen Jugendhilfe zur 
Übernahme der Kosten der Inanspruchnahme 
nur verpflichtet, wenn mit den Leistungser-
bringern Vereinbarungen über Inhalt, Umfang 
und Qualität der Leistungen, insbesondere zu 
Art, Ziel und Qualität des Leistungsbereichs, zu 
den Leistungsadressaten und zur Qualifikation 
des Personals geschlossen worden sind. Die 
Vereinbarungen sind nur mit denjenigen leis-
tungserbringenden Trägern abzuschließen, 
die insbesondere unter Berücksichtigung der 
Grundsätze der Qualität, Kontinuität, Orientie-
rung an sozialräumlichen Gestaltungsvorga-
ben, Zugänglichkeit, Zusammenarbeit, Wirt-
schaftlichkeit und Sparsamkeit zur Erbringung 
der Leistungen geeignet sind. Für Vereinba-
rungen nach diesem Absatz gilt § 78e ent-
sprechend. 
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(3) Die örtlichen Träger der öffentlichen Ju-
gendhilfe schließen mit den Trägern der freien 
Jugendhilfe Vereinbarungen über Grundsätze 
und Maßstäbe für die Bewertung der Qualität 
der Leistungsangebote nach Absatz 2 sowie 
über geeignete Maßnahmen zu ihrer Gewähr-
leistung. 

§ 80 Jugendhilfeplanung 

(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ha-

ben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diens-

ten festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der 

Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 

jungen Menschen und der Personensor-

geberechtigten für einen mittelfristigen 

Zeitraum zu ermitteln und 

3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwen-

digen Vorhaben rechtzeitig und ausrei-

chend zu planen; dabei ist Vorsorge zu 

treffen, dass auch ein unvorhergesehener 

Bedarf befriedigt werden kann. 
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(1) Die Träger der öffentlichen Jugendhilfe ha-

ben im Rahmen ihrer Planungsverantwortung 

1. den Bestand an Einrichtungen und Diens-

ten festzustellen, 

2. den Bedarf unter Berücksichtigung der 

Wünsche, Bedürfnisse und Interessen der 

jungen Menschen und der Personensor-

geberechtigten für einen mittelfristigen 
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3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwen-

digen Vorhaben rechtzeitig und ausrei-

chend zu planen; dabei ist Vorsorge zu 

treffen, dass auch ein unvorhergesehener 

Bedarf befriedigt werden kann sowie 

4. Maßnahmen zur Qualitätsgewährleistung 
der Leistungen nach § 36b Absatz 2 zu 
entwickeln und zu planen. 
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